
 

 

 

2. Änderungssatzung der Stadt Uetersen über die Bildung eines 

Seniorenbeirates   

 

Aufgrund des § 4 i.V.m. §§ 47 d, 47 e der Gemeindeordnung von Schleswig-Holstein 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBI Schl.-H. S. 57.), 

zuletzt geändert durch Gesetz am 25.07.2025 (GVOBI Schl.-H. 2025 Nr. 121), wird 

nach Beschlussfassung der Ratsversammlung vom 13.10.2025 folgende Satzung 2. 

Änderungssatzung erlassen:  

 

 

 

Artikel 1  

 

§ 6 Wahlverfahren  

 

Folgender Absatz 11 wird eingefügt:  
 

„Sofern es keine Kandidaten/Kandidatinnen auf der Nachrückerliste gibt, kann ein/e 

neu/e  hinzu  gekommene/r  Kandidat/Kandidatin,  der/die  die  Wählbarkeitskriterien 

erfüllt  und  vom  Seniorenbeirat  vorgeschlagen  wird,  durch  die  Ratsversammlung 

gewählt werden.“   

 

Artikel 2  

 

Der § 12 wird wie folgt geändert: 
 

„Für  

 

 

die  

 

 

Mitglieder  

 

 

des  

 

 

Seniorenbeirates  

 

 

besteht   Versicherungsschutz   bei 

der  
 

Unfallversicherung  
 

und  
 

beim  
 

Kommunalen  Schadenausgleich 

(Haftpflichtdeckungsschutz).“  
 

 

 

Artikel 3 

 

Die 2. Änderungssatzung der Stadt Uetersen über die Bildung eines Seniorenbeirates 

tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.   

 

 

Uetersen, den 14.10.2025 

 

 

  Stadt Uetersen  

Der Bürgermeister  

Dirk Woschei   

 (Bürgermeister) 
 


